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SmartPublisher 2016 R1 wurde an die Pro
grammversionen AuditAgent 2014.00.111 
oder höher und AuditReport 8.50 ange
passt und bietet nun die Möglichkeit, ein
fache Tabellen aus Microsoft Word® und 
Microsoft Excel® zu kopieren und in das 
SmartPublisher Offenlegungsdokument 
einzufügen. Im Gegensatz zu früheren 
SmartPublisher Versionen entspricht die 
Darstellung der eingefügten Tabellen nun 
den ursprünglichen Tabellen in Word bzw. 
Excel, ohne im Offenlegungsdokument eine 
Formatvorlage zuweisen zu müssen. 

Um Ihnen den Einstieg in die Arbeit mit 
der aktuellen Version zu erleichtern, finden 
Sie hier einen kurzen Überblick über die 
 Neuerungen.

Programmversion
Anpassungen an aktuelle 
 Programmversionen
• SmartPublisher 2016 R1 wurde voll

ständig an die neuen Programm
versionen AuditAgent 2014.00.111 oder 
höher und AuditReport 8.50 angepasst. 

• Die aktuelle SmartPublisher Version 
2016 R1 setzt daher die Installation von 
AuditAgent 2014.00.111 oder höher 
voraus. Wenn Sie SmartPublisher 2016 
R1 in Kombination mit AuditReport ein
setzen, stellen Sie bitte sicher, dass die 
Version AuditReport 8.50 installiert ist. 
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Unser Seminar- und Consultingangebot 
im Bereich SmartPublisher für 
AuditSolutions

Online-Seminare

Weitere Informationen finden Sie unter
www.audicon.net

Neuerungen
Einfügen von Word- und Excel-Tabellen
• In SmartPublisher 2016 R1 haben Sie 

nun die Möglichkeit, einfache, nicht 
komplexe Word und ExcelTabellen in 
die Zwischenablage zu kopieren und in 
das Offenlegungsdokument einzufügen.  

• Einfache Formate, wie z. B. Fett und 
Kursivdruck, die Ausrichtung des Textes 
sowie mehrzeilige Überschriften werden 
beim Kopieren übernommen, sodass 
die eingefügten Tabellen der Darstel
lung der Originaltabellen entsprechen. 
Dabei muss den eingefügten Tabellen 
keine besondere Formatvorlage zuge
wiesen werden, wie es in früheren 
 SmartPublisher Versionen notwendig 
war.

• Bei komplexer formatierten Tabellen ist 
zu beachten, dass bestimmte Formate, 
wie z. B. Schattierungen und Einzüge, 
beim Kopieren in das Offenlegungs
dokument nicht übernommen werden 
und daher nachträglich ggf. entspre
chende Anpassungen vorgenommen 
werden müssen.

• Weitere Informationen zum Einfügen 
von Word und ExcelTabellen finden Sie 
in der SmartPublisher Hilfe.

Anpassungen gemäß AuditReport 8.50
• Da im Anlagenspiegel in  AuditReport 

8.50 eine größere Anzahl an Spalten 
ein bzw. ausgeblendet werden kann 
als in früheren AuditReport Versionen, 
wird dies nun auch in der neuen 
 SmartPublisher Version unterstützt. Das 
heißt, der  Anlagenspiegel wird korrekt 
aus AuditReport 8.50 über nommen 
und die ein bzw. ausgeblendeten 
 Spalten werden in SmartPublisher 2016 
R1 gemäß dem Quelldokument in 
 AuditReport dargestellt.

• Um die Konsistenz zwischen den 
Quelldokumenten der AuditReport Vor
lage und den in SmartPublisher über
nommenen Dokumenten zu wahren, ist 
es nun nicht mehr möglich, nachträglich 
Ebenen in dem in das Offenlegungs
dokument übernommenen Anlagen
spiegel auf bzw. zuzuklappen. Die 
Ebenendarstellung des Quelldokuments 
in AuditReport ist maßgeblich für die 
Anzeige in SmartPublisher.

• Wurden in früheren SmartPublisher 
Versionen bei kleinen Gesellschaften 
Offenlegungs und Aufstellungserleich
terungen genutzt, wurde die dritte 
Ebene auf der PassivaSeite der Bilanz 
nicht ausgeblendet. Dieses Verhalten 
wurde mit der neuen SmartPublisher 
Version behoben.
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Neue und erweiterte Informations- 
und Hinweistexte
• Die aktuelle SmartPublisher Version 

beinhaltet eine Reihe neuer zu berück
sichtigender Hinweistexte.

• Im Bereich Allgemeines finden Sie unter 
Größenklassifizierung der Gesellschaft 
nun einen Hinweistext bezüglich der 
vorzeitigen Anwendung des Bilanzricht
linieUmsetzungsgesetzes (BilRUG). Hier 
werden Sie darauf aufmerksam gemacht, 
dass Sie bei vorzeitiger Anwendung des 
BilRUG die Klassifizierung der Größen
klasse unter Berücksichtigung der neuen 
Schwellenwerte manuell abändern müssen. 

• Der Hinweistext zu den Aufstellungs
erleichterungen im Bereich Erleichte
rungen wurde in Bezug auf den Ausweis 
des Rohergebnisses erweitert.

Bekanntmachungskopf
• In früheren SmartPublisher Versionen war 

es möglich, Zellen im Bekanntmachungs
kopf komplett zu löschen. Dies führte 
dazu, dass die exportierte XMLDatei auf
grund von fehlenden Daten nicht an den 
Bundesanzeiger hochgeladen werden 
konnte. Dieses Verhalten wurde in der 
aktuellen Version behoben. Zellen im 
Bekanntmachungskopf können nun nicht 
mehr gelöscht werden, sodass dieses Ver
halten nicht mehr auftreten kann.

• Wurde im Bekanntmachungskopf ein 
Untertitel eingegeben, kam es in frü
heren SmartPublisher Versionen beim 
Hochladen der exportierten XMLDatei 
zu einem Fehler. Dieses Verhalten wurde 
mit SmartPublisher 2016 R1 korrigiert. 
Untertitel können jetzt im Bekannt
machungskopf problemlos eingegeben 
werden. 

Standardpositionsnummer für 
Bilanzgewinn
• In der Vorgängerversion von 

 SmartPublisher 2016 R1 enthielt die 
Diagnosetabelle des Bilanzgewinns der 
GuV noch die alte Standardpositions
nummer für den Bilanzgewinn. Diese 
wurde nun auf die Positionsnummer 
der mit AuditReport 8.00 eingeführten 
neuen Standardpositionsstruktur um
gestellt.

Mustertabelle für Kapitalfluss-
rechnung
• Die Mustertabelle für die Kapitalfluss

rechnung (direkte und/oder indirekte 
Methode) wurde aktualisiert und ent
spricht jetzt den aktuellen gesetzlichen 
Vorgaben.


